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Einführung

Die Energiewende verlangt nach Innovation, die derzeit experimentelle Kon 
zepte im Planungsrecht hervorbringt. In diesem Zusammenhang erweist sich die 
Legalplanung als bedeutsames Planungsinstrument der Energiewende: Der 
Deutsche Bundestag hat jüngst beschlossen, für bestimmte umweltfreundliche 
Pilotprojekte im Verkehrssektor „Baurecht durch Maßnahmengesetz“ zu erpro
ben.1 Auf der Grundlage des am 1. April 2020 in Kraft getretenen Maßnahmen
gesetzvorbereitungsgesetzes2 kann der Bundestag die darin ausgewählten Infra
strukturvorhaben durch planfeststellende Gesetze zulassen, die an die Stelle von 
behördlichen Verwaltungsakten treten.3 Ziel dieser Legalplanung ist es, die Ak
zeptanz für die Projekte zu erhöhen und deren Umsetzung zu beschleunigen.4

Nicht nur als Motor der Energiewende im Verkehrssektor, sondern auch für die 
rechtliche Bewältigung der Endlagersuche soll die Legalplanung zum Einsatz 
kommen. Den rechtlichen Rahmen hierfür regelt das Standortauswahlgesetz 
vom 5. Mai 20175 – das Gesetz zur Suche und Auswahl eines Standortes für ein 
Endlager für hochradioaktive Abfälle. Das Gesetz soll einen Neuanfang in der 
Kontroverse um einen geeigneten Endlagerstandort markieren. Aus diesem Hin
tergrund erwächst die in ihrer rechtlichen Ausgestaltung beispiellose Konzeption 
der Legalplanung nach dem Standortauswahlgesetz. Zugleich eignet sich das Ex
empel in besonderem Maße für die Untersuchung der verschiedenen Facetten der 
Legalplanung als Instrument staatlicher Planung sowie der verfassungsrechtli
chen, völker und unionsrechtlichen Zulässigkeit.

1 Das Konzept geht zurück auf den Koalitionsvertrag zwischen CDU, CSU und SPD vom 
12. März 2018, Rn.  3426 und wurde durch das Klimaschutzprogramm 2030 der Bundesregie
rung zur Umsetzung des Klimaschutzplans 2050 vom 9. Oktober 2019, S.  64 f. fortgeführt; 
dazu unten 1.  Kap. B. II.

2 Gesetz zur Vorbereitung der Schaffung von Baurecht durch Maßnahmengesetz im Ver
kehrsbereich (Maßnahmengesetzvorbereitungsgesetz – MgvG) vom 22. März 2020 (BGBl. I 
S.  640).

3 Vgl. §§  1, 2 MgvG.
4 BT-Drs. 19/15619, S.  11.
5 BGBl. I S.  1074. Damit wurde das erstmals bereits im Jahr 2013 verabschiedete Standort-

auswahlgesetz vom 23. Juli 2013 (BGBl. I S.  2553) abgelöst.
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Damit knüpft die Untersuchung an frühere Diskussionen an, die ihren Höhe
punkt in der Verabschiedung der Investitionsmaßnahmengesetze6 zur beschleu
nigten Verwirklichung einzelner Verkehrsprojekte Deutsche Einheit und der 
dies bezüglichen Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts zur Südumfah
rung Stendal vom 17. Juli 19967 fanden. Während die Legalplanung in der Fol
gezeit weitgehend aus der politischen und rechtswissenschaftlichen Debatte ver
schwand, erlebte sie erst mit der Verabschiedung des Standortauswahlgesetzes 
eine Renaissance, deren Entfaltung noch aussteht.8 Die einstigen und die gegen
wärtigen Entwicklungslinien gilt es miteinander zu verknüpfen, um auf Grund
lage der aktuellen rechtlichen Rahmenbedingungen Erkenntnisse für den nun
mehr anstehenden Einsatz der Legalplanung zu gewinnen.

6 Als solche bezeichnet werden das Gesetz über den Bau der „Südumfahrung Stendal“ der 
Eisenbahnstrecke Berlin-Oebisfelde vom 29. Oktober 1993 (BGBl. I S.  1906) und das Gesetz 
über den Bau des Abschnitts Wismar WestWismar Ost der Bundesautobahn A 20 LübeckBun
desgrenze (A 11) vom 2. März 1994 (BGBl. I S.  734).

7 BVerfGE 95, 1.
8 Bereits Eisenmenger, NVwZ 2013, 621 ff. und Kment, Die Verwaltung 2014, 377 (405 f.) 

vermuteten, dass die Legalplanung für die Realisierung der Energiewende wieder verstärkt 
zum Einsatz kommen wird. Auf der Suche nach dem Planungsrecht der Energiewende führte 
Kment, Die Verwaltung 2014, 377 (406) aus, dass der Gesetzgeber auch über das StandAG 
 hinaus „auf dem holprigen Weg zur Energiewende zukünftig verstärkt auch an anderen Stellen 
per Gesetz die Geschicke zu lenken versuchen wird, um die Legitimationsbasis zu verbreitern, 
aber auch Rechtsschutzmöglichkeiten dort einzudämmen, wo das Verfahren bereits weit voran
geschritten, schnelle und verlässliche Lösungen gesucht oder die Akzeptanz der Betroffenen 
ohnehin nicht zu erreichen ist“.



1.  Kapitel

Legalplanung als Instrument staatlicher Planung

Um den Gegenstand dieser Untersuchung zu bestimmen, bedarf es einer Definie
rung des Begriffs der Legalplanung. Dies erfordert zunächst eine Annäherung an 
den Begriff der Planung.

A. Planung

Planung wird verbreitet als „das vorausschauende Setzen von Zielen und ge
dankliche Vorwegnehmen der zu ihrer Verwirklichung erforderlichen Verhal
tensweisen“ definiert.1 Dabei ist Planung die auf Erlass des Plans gerichtete Tä
tigkeit, während der Plan das Produkt dieser Tätigkeit ist.2 Der Planung liegt die 
Vorstellung zugrunde, künftiges Geschehen zu gestalten, um ein vorgezeichnetes 
Ziel mit bestimmten Mitteln innerhalb eines festgelegten Zeitrahmens zu errei
chen.3 Ihre typischen Merkmale sind die Kreativität des Gestaltungsvorgangs, 
die Multilateralität der zu koordinierenden Belange und ein spezifischer Situa-
tionsbezug.4 

Es bereitet Schwierigkeiten, aus den vorstehenden, vornehmlich rechtstatsäch
lichen Umschreibungen der Planungsrealität eine juristische Begriffsbestim
mung zu gewinnen, mit der die Planung in das bestehende Rechtssystem einge
ordnet werden kann.5 Gleiches gilt für die verschiedentlich vorgenommenen 
Kategorisierungen der Planung etwa nach Planungsebene, Regelungsgehalt oder 
Wirkungsweise,6 deren praktischer und rechtlicher Erkenntnisgewinn begrenzt 

1 Korte, in: Wolff u. a., Verwaltungsrecht I, §  56 Rn.  2; Köck, in: Hoffmann-Riem/Schmidt- 
Aßmann/Voßkuhle, Grundlagen des Verwaltungsrechts II, §  37 Rn.  9; Stelkens, in: ders./Bonk/
Sachs, VwVfG, §  35 Rn.  263; vgl. BVerfGE 95, 1 (16).

2 Stern, Staatsrecht II, §  40 II 6; Maurer/Waldhoff, Allgemeines Verwaltungsrecht, §  16 Rn.  14.
3 Stern, Staatsrecht II, §  40 I 3; Hoppe, in: Handbuch des Staatsrechts IV, §  77 Rn.  7.
4 Schmidt-Aßmann, in: FS Schlichter, S.  3 (4 f.); vgl. Köck, in: Hoffmann-Riem/Schmidt-

Aßmann/ Voßkuhle, Grundlagen des Verwaltungsrechts II, §  37 Rn.  9, 14.
5 Hoppe, in: Handbuch des Staatsrechts IV, §  77 Rn.  7; Maurer/Waldhoff, Allgemeines Ver

waltungsrecht, §  16 Rn.  13.
6 Insoweit sei auf die überblicksartigen Darstellungen bei Stern, Staatsrecht II, §  40 II 2 ff.; 
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ist.7 Die Schwierigkeiten, Planung rechtlich einzuhegen, resultieren vor allem 
daraus, dass dem Plan üblicherweise alles zugerechnet wird, was der Gesetzge
ber oder was sich selbst als Plan bezeichnet.8 Daraus ergibt sich eine Vielschich
tigkeit der Planung, die es ausschließt, die Planung einer einheitlichen Rechts
form zuzuordnen.9 Planung ist daher keine eigenständige Rechtsform oder gar 
Staatsgewalt, sondern ein Entscheidungsmodus oder eine Methode der Kompe
tenzausübung, durch die eine rationale Erledigung staatlicher Aufgaben gewähr
leistet werden soll.10 Ein Plan kann demnach in den Rechtsformen des formellen 
Gesetzes, der Rechtsverordnung, der Satzung, der Verwaltungsvorschrift, des 
Verwaltungsakts oder des öffentlich-rechtlichen Vertrags erscheinen – um nur 
die traditionellen öffentlich-rechtlichen Rechtsformen zu nennen.11 Die Rechts
form des Plans bestimmt dabei der Gesetzgeber, anderenfalls die Dogmatik.12

Trotz ihrer Vielschichtigkeit zeichnet sich die Planung durch spezifische recht
liche Charakteristika aus. So kennzeichnen sich Rechtsnormen des Planungs
rechts in aller Regel durch ihre finale Normstruktur.13 Diese unterscheidet Pla
nungsnormen von konditional strukturierten Rechtsnormen, die eine bestimmte 
Rechtsfolge anordnen, wenn ihr Tatbestand erfüllt ist.14 Dagegen setzen Pla
nungsnormen Ziele (Programme) und regeln die Mittel, um diese Ziele zu errei
chen.15 Dies eröffnet eine größere Anzahl an Entscheidungsmöglichkeiten als bei 
konditionalen Rechtsnormen.16

Hoppe, in: Handbuch des Staatsrechts IV, §  77 Rn.  8 ff.; Schuppert, Verwaltungswissenschaft, 
S.  198 ff.; Maurer/Waldhoff, Allgemeines Verwaltungsrecht, §  16 Rn.  15 ff. verwiesen.

7 So deutlich Hoppe, in: Handbuch des Staatsrechts IV, §  77 Rn.  8; ebenso Buus, Bedarfs
planung durch Gesetz, S.  38.

8 Maurer/Waldhoff, Allgemeines Verwaltungsrecht, §  16 Rn.  1. 
9 Stern, Staatsrecht II, §  40 II 1; Maurer/Waldhoff, Allgemeines Verwaltungsrecht, §  16 Rn.  13; 

Schuppert, Verwaltungswissenschaft, S.  198.
10 Stern, Staatsrecht II, §  40 III 5; Hoppe, in: Handbuch des Staatsrechts IV, §  77 Rn.  52, 44; 

Badura, in: Erichsen/Ehlers, Allgemeines Verwaltungsrecht, §  39 Rn.  1 (Stand 2002).
11 Vgl. die Aufzählung bei Maurer/Waldhoff, Allgemeines Verwaltungsrecht, §  16 Rn.  18: 

Als Rechtsformen kommen ferner ein Beschluss des Kabinetts, eine Richtlinie des Bundes
kanzlers oder Ministerpräsidenten, eine Einzelweisung oder ein Realakt in Betracht; Stern, 
Staatsrecht II, §  40 II 6.

12 Schmidt-Aßmann, in: FS Schlichter, S.  3 (7).
13 Kritisch und für eine Konditionalisierung des Planungsrechts jenseits des Kernbereichs 

planerischer Gestaltungsfreiheit aber Di Fabio, in: FS Hoppe, S.  75 (86 ff.).
14 Breuer, AöR 127 (2002), 523 (525 f.).
15 Hoppe, in: Handbuch des Staatsrechts IV, §  77 Rn.  22.
16 Hoppe, in: Handbuch des Staatsrechts IV, §  77 Rn.  23; Aschke, in: Bader/Ronellenfitsch, 

BeckOK, VwVfG, §  40 Rn.  31. Auch soweit konditionale Normen einen Beurteilungsspiel
raum oder ein Ermessen einräumen, wird die grundsätzliche Programmierung der Verwaltungs
entscheidung dadurch nicht aufgehoben, Battis, in: ders./Krautzberger/Löhr, BauGB, §  1 Rn.  88.
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Aus der eingeschränkten rechtlichen Programmierung resultieren wiederum 
die zentralen Charakteristika des Planungsrechts, die sich zunächst für den Be
reich der Verwaltung herausgebildet haben: die planerische Gestaltungsfreiheit 
und die planerische Abwägung. Planung ohne Gestaltungsfreiheit wäre nach der 
Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichts ein Widerspruch in sich und 
setzt daher eine planerische Gestaltungsfreiheit voraus.17 Diese überführt das der 
Planung eigentümliche Element der Gestaltung in eine rechtlich greifbare Form, 
nämlich die planerische Abwägung.18 Die planerische Gestaltungsfreiheit oder 
das Planungsermessen wird strukturiert und begrenzt durch das planerische Ab
wägungsgebot.19 Dieses bildet einerseits den Handlungsmaßstab für die Entschei
dungsfindung durch Abwägung, andererseits den Maßstab für die gerichtliche 
Kontrolle.20 Das Abwägungsgebot ist verletzt, wenn eine Abwägung überhaupt 
nicht stattfindet, in die Abwägung an Belangen nicht eingestellt wird, was nach 
Lage der Dinge in sie eingestellt werden muss, wenn die Bedeutung der betroffe
nen privaten Belange verkannt oder wenn der Ausgleich zwischen den von der 
Planung berührten öffentlichen Belangen in einer Weise vorgenommen wird, der 
zur objektiven Gewichtigkeit einzelner Belange außer Verhältnis steht.21 Er
mächtigt der Gesetzgeber die Verwaltung zur Planung, so ist damit folglich die 
Einräumung einer planerischen Gestaltungsfreiheit verbunden, die gerichtlich 
nur eingeschränkt kontrollierbar ist.22

Die vorstehend aufgezeigte Dogmatik des Planungsrechts nimmt zuvörderst 
die planende Verwaltung in den Blick, die durch den Grundsatz der Gesetzes
mäßigkeit der Verwaltung begrenzt wird.23 Indessen bestimmt der planende Ge
setzgeber vornehmlich die normativen Grundlagen der Planung, überlässt die 
Ausführung aber der Verwaltung.24 Dem liegt die Vorstellung zugrunde, dass die 
eigentliche Planungsentscheidung auf Grund Gesetzes ergeht. Die Planung durch 

17 BVerwGE 34, 301 (304).
18 Schmidt-Aßmann, in: FS Schlichter, S.  3 (11).
19 Durner, Konflikte räumlicher Planungen, S.  269; Aschke, in: Bader/Ronellenfitsch, 

BeckOK, VwVfG, §  40 Rn.  28. Zu den Begrifflichkeiten vgl. J. Dreier, Die normative Steue
rung der planerischen Abwägung, S.  45 f. m. w. N.; ferner BVerwGE 56, 110 (116): Zentrales 
Element der Ermächtigung zur Planung sei „die mit ihr verbundene Einräumung eines Pla
nungsermessens, das in seinem Wesen zutreffender durch den Begriff der planerischen Gestal
tungsfreiheit umschrieben ist“.

20 Battis, Öffentliches Baurecht und Raumordnungsrecht, Rn.  253; Schmidt-Aßmann, in: FS 
Schlichter, S.  3 (12).

21 BVerwGE 34, 301 (309); 48, 56 (63 f.).
22 Breuer, AöR 127 (2002), 523 (527).
23 Vgl. Badura, in: Erichsen/Ehlers, Allgemeines Verwaltungsrecht, §  39 Rn.  11 f. (Stand 

2002) sowie bereits ders., in: FS H. Huber, S.  15 (19 ff.).
24 Di Fabio, in: FS Hoppe, S.  75 (95); Schneider, Gesetzgebung, Rn.  205 f.
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Gesetz bildet damit die Ausnahme und ist nicht Gegenstand einer ausgereiften 
Dogmatik. Insoweit können allenfalls Anleihen bei den für die Verwaltung ent
wickelten Grundsätzen gemacht werden.

B. Legalplanung

I. Begriff in Literatur und Rechtsprechung

Der Begriff der Legalplanung hat sich in der Literatur und der Rechtsprechung 
anlässlich der Investitionsmaßnahmengesetze von 1993 und 1994 herausgebil
det, die bis heute das Paradebeispiel der Legalplanung bilden. Zwar wurde be
reits in den siebziger und achtziger Jahren diskutiert, den Gesetzgeber verstärkt 
in die Standortplanung von Kernkraftwerken25 oder in die Planung von Großvor
haben, etwa durch ein „Errichtungsgesetz“, einzubinden.26 Erst nach der Wieder
vereinigung wurden die Überlegungen mit den Investitionsmaßnahmengesetzen 
wieder aufgegriffen.27 Als solche bezeichnet werden das Gesetz über den Bau der 
„Südumfahrung Stendal“ der Eisenbahnstrecke BerlinOebisfelde vom 29. Okto
ber 199328 und das Gesetz über den Bau des Abschnitts Wismar WestWismar 
Ost der Bundesautobahn A 20 LübeckBundesgrenze (A 11) vom 2. März 1994.29 
Beide Gesetze regelten die Zulassung der Projekte unmittelbar durch Gesetz und 
traten insoweit an die Stelle eines herkömmlichen Planfeststellungsbeschlusses. 
Der Gesetzgeber maß den zwei der insgesamt 17 Verkehrsprojekten Deutsche 
Einheit eine besondere Bedeutung für den Aufbau der Verkehrsinfrastruktur in 
den neuen Ländern bei.30 Er bezweckte, die Verkehrsprojekte mit den Investi
tionsmaßnahmengesetzen schnellstmöglich zu verwirklichen, um die Wirtschaft 
in den neuen Ländern zu fördern und so auf die Herstellung einheitlicher Lebens
verhältnisse im gesamten Bundesgebiet hinzuwirken.31 

Die Investitionsmaßnahmengesetze waren Teil einer umfassenden Strategie 
des Bundes, den desolaten Zustand der Verkehrswege in den neuen Bundes
ländern zu verbessern und das damit einhergehende Infrastrukturdefizit aus-

25 Blümel, DVBl. 1977, 301 (321 f.); Listl, DVBl. 1978, 10 ff.; Löffler, Parlamentsvorbehalt 
im Kernenergierecht, S.  113 ff.

26 Henle, UPR 1982, 215 ff. und 253 ff.; vgl. Badura, in: FS H. Huber, S.  15 (19 f.).
27 Durner, Konflikte räumlicher Planungen, S.  437.
28 BGBl. I S.  1906.
29 BGBl. I S.  734.
30 Ausführlich zum Kontext und zu der Sondersituation in Stendal und in Wismar Schneller, 

Objektbezogene Legalplanung, S.  47 f.
31 BT-Drs. 12/3477, S.  5 ff.; BT-Drs. 12/5001, S.  7 f.
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zuräumen.32 Parallel ergingen angesichts der Dringlichkeit der schnellen  
Verwirklichung der Verkehrsprojekte zunächst das Verkehrswegeplanungsbe
schleunigungs gesetz vom 16. Dezember 1991,33 ferner das Planungsvereinfa
chungsgesetz vom 17. Dezember 199334 sowie schließlich das Genehmigungs
verfahrensbeschleunigungsgesetz vom 12. September 1996.35 Diese Gesetze 
unterscheiden sich insoweit von den Investitionsmaßnahmengesetzen, als sie 
Straffungen innerhalb der bestehenden Verwaltungs- und Rechtsschutzverfahren, 
mithin eine „systemimmanente“ Verfahrensbeschleunigung vorsahen.36 Mit den 
das herkömmliche Planungsrecht verdrängenden Investitionsmaßnahmengeset
zen strebte der Gesetzgeber einen zusätzlichen Beschleunigungseffekt an, der auf 
einen kurzfristigen Wirtschaftsaufschwung abzielte.37

Im Kontext der geplanten Investitionsmaßnahmengesetze ist der Begriff der 
Legalplanung erstmalig im Jahr 1991 bei Stüer aufzufinden.38 Dieser konstatierte, 
dass das „Zusammenfallen von gesetzgeberischer Projektzulassung und umset
zender Verwaltung“ als „Legalverwaltung“ oder „Legalplanung“ bezeichnet wer
den könne.39 Er ging davon aus, dass die Legalplanung an den hohen Maßstäben 
der Legalenteignung zu messen sei, sofern sie nicht sogar gänzlich unzulässig 
sei.40 Eine ähnliche Bestimmung der Legalplanung findet sich bei Trute, der poin
tiert, dass „Verwaltung und Gesetzgebung gleichsam kurzgeschlossen werden“.41

Bis heute stehen die Investitionsmaßnahmengesetze im Fokus der Literatur 
zur Legalplanung. In Ermangelung weiterer Anwendungsfälle hat sich jedoch 
keine abstrakte Definition herausgebildet. Stattdessen üben auch vermeintliche 
Begriffsbestimmungen teilweise rechtspolitische, teilweise verfassungsrecht-
liche Kritik an der Legalplanung. So wird die Legalplanung als Ersetzung oder 
Verdrängung einer behördlichen Planungsentscheidung durch eine Entscheidung 

32 BT-Drs. 12/1092, S.  1; BT-Drs. 12/4328, S.  1 f.
33 BGBl. I S.  2174; dazu im Einzelnen Wagner, NVwZ 1992, 232 (233 ff.); kritisch Klinski/

Gaßner, NVwZ 1992, 235 ff.
34 BGBl. I S.  2123.
35 BGBl. I S.  1354.
36 Schneller, Objektbezogene Legalplanung, S.  39 f.; ähnlich Ronellenfitsch, in: Blümel, 

Verkehrswegeplanung in Deutschland, S.  5 (6).
37 BT-Drs. 12/3477, S.  6; BT-Drs. 12/5001, S.  8; skeptisch dazu Kuschnerus, UPR 1992, 

167 (171). 
38 Stüer, in: Blümel, Verkehrswegeplanung in Deutschland, S.  21 (43); begriffsprägend auch 

Blümel, DVBl. 1997, 205 (205).
39 Stüer, in: Blümel, Verkehrswegeplanung in Deutschland, S.  21 (43); ders., DVBl. 1991, 

1333 (1340).
40 Stüer, in: Blümel, Verkehrswegeplanung in Deutschland, S.  21 (43); ders., DVBl. 1991, 

1333 (1340).
41 Trute, in: Verwaltungsgerichtsbarkeit in Sachsen, S.  92.
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des Parlaments bezeichnet.42 Das Maßnahmegesetz vollziehe sich unter Aus
schluss der Exekutive selbst.43 Nach Ossenbühl erfasst der Begriff die Problema
tik, ob und unter welchen Voraussetzungen der Gesetzgeber Entscheidungen, die 
der Sache nach als Verwaltungsentscheidungen zu qualifizieren sind, an sich zie
hen und in der Form des Gesetzes treffen kann.44 Schneller konkretisiert diesen 
Ansatz als dahingehende Fragestellung, ob der Staat vorhabenbezogene Einzel
entscheidungen unmittelbar durch Maßnahmengesetz statt durch Verwaltungsakt 
treffen darf.45 An anderer Stelle wird die Legalplanung schlichtweg als system
widriger Eingriff in die Funktionenordnung bezeichnet, bei dem der Gesetzgeber 
originäre Verwaltungsplanungen an sich zieht.46 So wurden verfassungsrecht
liche Bedenken im Hinblick auf den Grundsatz der Gewaltenteilung, das bundes
staatliche Kompetenzverhältnis, die Rechtsweggarantie und das Verbot des Ein
zelfallgesetzes geäußert.47

Eingang in die Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts fand der Be
griff der Legalplanung erst mit dem Beschluss zur Südumfahrung Stendal vom 
17. Juli 1996.48 In dem von der Hessischen Landesregierung angestrengten Ver
fahren der abstrakten Normenkontrolle (Art.  93 Abs.  1 Nr.  2 GG, §  13 Nr.  6 
BVerfGG) bezeichnete das Gericht jedenfalls die durch das angegriffene Investi
tionsmaßnahmengesetz vorgenommene „Planfeststellung durch Gesetz“ als Le
galplanung.49 Ferner charakterisierte das Bundesverfassungsgericht das Investi
tionsmaßnahmengesetz mit Blick auf seine enteignungsrechtlichen Vorwirkun
gen als „Legalenteignung im Gewande einer Legalplanung“.50 Entgegen der 
kritischen Stimmen in der Literatur51 stellte das Bundesverfassungsgericht die 
Vereinbarkeit des Gesetzes mit dem Grundgesetz fest.52 Inwieweit die Recht
sprechung auf andere Legalplanungen übertragbar ist, ist bis heute ungeklärt.53

42 Stüer, DVBl. 1991, 1333 (1335); Schmitz, in: Stelkens/Bonk/Sachs, VwVfG, §  9 Rn.  95.
43 Ronellenfitsch, DÖV 1991, 771 (776); vgl. Meessen, DÖV 1970, 314 (317 f.): „Vollzie

hungsgesetze“; Vulpius, Das Vollziehungsgesetz, S.  13.
44 Ossenbühl, in: FS Hoppe, S.  183.
45 Schneller, ZG 1998, 179 (179).
46 Köck, in: Hoffmann-Riem/Schmidt-Aßmann/Voßkuhle, Grundlagen des Verwaltungs

rechts II, §  37 Rn.  15.
47 Stüer, DVBl. 1991, 1333 (1335 ff.); Ronellenfitsch, DÖV 1991, 771 (778 ff.). 
48 BVerfGE 95, 1 (22) anknüpfend an Kunig, Jura 1993, 308 ff.
49 BVerfGE 95, 1 (20).
50 BVerfGE 95, 1 (22).
51 J. Würtenberger, VBlBW 1992, 1 (2 f.); Stüer, DVBl. 1991, 1333 (1339 f.); Ronellenfitsch, 

DÖV 1991, 771 (778 ff.).
52 BVerfGE 95, 1 (15); weiterhin ablehnend Gärditz, in: Friauf/Höfling, Berliner Kommen

tar zum GG, Band  II, Art.  20 (6.  Teil) Rn.  153: „Missbrauch der Gesetzesform“.
53 Badura, in: FS Hoppe, S.  167 (173); Durner, Konflikte räumlicher Planungen, S.  436.



9B. Legalplanung

Festzuhalten ist somit, dass sich der Begriff der Legalplanung durchweg auf 
die Investitionsmaßnahmengesetze bezieht, mit denen eine Fachplanung durch 
Gesetz erfolgte.54 Er wird in der Literatur mehrheitlich als Ausdruck einer Kom
petenzproblematik zwischen dem Gesetzgeber und der Verwaltung verwendet: 
So wird der Legalplanung ein Ersetzen, AnsichZiehen oder Verdrängen von 
Verwaltungsentscheidungen zugeschrieben. Damit rekurrieren die kritischen 
Stimmen in der Literatur mittelbar auf das bestehende Planungsrecht, das den 
Erlass von Planungsakten mit Eingriffs- und Gestaltungswirkung vornehmlich 
der Verwaltung überlässt. Ergeht der Planungsakt ausnahmsweise durch eine le
gislative Entscheidung, so ist dies jedenfalls eine Abweichung von der gesetz
lichen und rechtstatsächlichen Aufgabenverteilung. Inwieweit diese von Verfas
sungs wegen geboten ist, soll hier nicht vorweggenommen werden und bedarf 
einer umfassenden verfassungsrechtlichen Prüfung.55 Trotz seiner Atypik in der 
Planungspraxis wird der Begriff der Legalplanung hier daher ohne verfassungs
rechtliche Implikationen verwendet. In Ermangelung abstrakter Begriffsmerk
male werden der Legalplanung vorläufig sämtliche Planungsakte in Gesetzes
form zugerechnet.

II. Neue Relevanz der Legalplanung

Aktuell sind neue Bestrebungen zur Beschleunigung von Planungsvorhaben zu 
beobachten. Gefolgt von dem Gesetz zur Beschleunigung von Planungs und 
Genehmigungsverfahren im Verkehrsbereich vom 29. November 201856 hat der 
Bundestag jüngst das Gesetz zur Vorbereitung der Schaffung von Baurecht durch 
Maßnahmengesetz im Verkehrsbereich (Maßnahmengesetzvorbereitungsgesetz) 
vom 22. März 202057 beschlossen.58 Dieses wird ergänzt durch das Gesetz zur 
weiteren Beschleunigung von Planungs und Genehmigungsverfahren im Ver

54 Blümel, DVBl. 1997, 205 (205); vgl. Schneller, Objektbezogene Legalplanung, S.  22; 
Firgau, Exekutivgesetze, S.  19 f.

55 Dazu unten 2.  Kap.
56 BGBl. I S.  2237. Zuvor ergingen ferner das Gesetz zur Beschleunigung von Planungs-

verfahren für Infrastrukturvorhaben vom 9. Dezember 2006 (BGBl. I S.  2833) und das Gesetz 
zur Verbesserung der Öffentlichkeitsbeteiligung und Vereinheitlichung von Planfeststellungs
verfahren vom 31. Mai 2013 (BGBl. I S.  1388); zu diesen Entwicklungen Antweiler, NVwZ 
2019, 29 ff. 

57 BGBl. I S.  640.
58 Ausführlich zum MgvG Ziekow, Vorhabenplanung durch Gesetz. Die Untersuchung 

 Ziekows beruht auf dem im Vorfeld des MgvG für das BMVI erstellten Gutachten zu den recht
lichen Voraussetzungen für die Genehmigung von Verkehrsinfrastrukturprojekten durch Maß
nahmengesetze. Ferner zum MgvG Groß, JZ 2020, 76 ff.; Reidt, EurUP 2020, 86 ff.; Wegener, 
ZUR 2020, 195 ff.; Stüer, DVBl. 2020, 617 ff.; Ziekow, NVwZ 2020, 677 ff.
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kehrsbereich vom 3. März 2020,59 mit dem insbesondere die Verfahren für Er
satzneubauten bei Straße und Schiene vereinfacht werden sollen.60

Das Maßnahmengesetzvorbereitungsgesetz greift das bereits im Koalitions
vertrag zwischen CDU, CSU und SPD vom 12. März 2018 festgelegte Ziel auf, 
für einzelne Pilotprojekte Baurecht durch Maßnahmengesetz zu erproben.61 Das 
Konzept wurde sodann Gegenstand des Klimaschutzprogramms 2030 der Bun
desregierung zur Umsetzung des Klimaschutzplans 2050 vom 9. Oktober 2019.62 
Für den Verkehrssektor strebt die Bundesregierung an, die klimafreundliche Mo
bilität durch langfristig orientierte Rahmenbedingungen zu gestalten, insbeson
dere durch eine Verlagerung des Verkehrs auf klimafreundliche Optionen.63 Vor 
diesem Hintergrund sieht §  2 Satz 1 MgvG vor, 13 Verkehrsinfrastrukturprojekte 
in den Bereichen Schiene und Wasserstraße durch Maßnahmengesetz anstelle 
einer Planfeststellung zuzulassen. Die Gesetzesbegründung legt dabei ausdrück
lich die vom Bundesverfassungsgericht im Beschluss zur Südumfahrung Stendal 
entwickelten verfassungsrechtlichen Anforderungen zugrunde und beruft sich 
insoweit auf die herausragende Bedeutung der Schienen und Wasserstraßenpro
jekte, deren zeitnahe Realisierung eine zentrale Rolle für die Umsetzung der Kli
maziele im Verkehrssektor zukomme.64 Zu diesem Zweck regeln die Vorgaben 
der §§  4 ff. MgvG das an das Planfeststellungsverfahren angelehnte, vorbereiten
de Verfahren, welches auf den Erlass der Maßnahmengesetze gerichtet ist.65 
Wenngleich die Anwendung der Bestimmungen und die konkrete Ausgestaltung 
der einzelnen Maßnahmengesetze abzuwarten bleibt, erfährt die Thematik der 

59 BGBl. I S.  433; dazu Stüer, DVBl. 2020, 617 (618 f.).
60 BT-Drs. 19/15626, S.  1.
61 CDU, CSU und SPD, Koalitionsvertrag, 19. Legislaturperiode, Rn.  3426. Dahingehend 

äußerte sich am 10. Oktober 2019 auch Bundeskanzlerin Merkel: „Wir müssen schneller wer
den. Deshalb werden wir für ausgewiesene Projekte auch Einzelgesetze machen“, Schwenn, 
Merkel will neue Schienen per Gesetz, abrufbar unter: www.faz.net/aktuell/wirtschaft/ 
planungsstau-merkel-will-neue-schienen-per-gesetz-16426900.html. 

62 Bundesregierung, Klimaschutzprogramm 2030 zur Umsetzung des Klimaschutzplans 2050, 
S.  64 f.

63 Bundesregierung, Klimaschutzprogramm 2030 zur Umsetzung des Klimaschutzplans 2050, 
S.  64 f.

64 BT-Drs. 19/15619, S.  15. Die Anforderungen schlagen sich auch im Gesetzestext nieder, 
insbesondere in §  7 Abs.  2 Satz  1, 2 MgvG.

65 BT-Drs. 19/15619, S.  6; Reidt, EurUP 2020, 86 (88 ff.) rechnet entgegen der gesetzgebe
rischen Zielsetzung sowohl hinsichtlich des vorbereitenden Verfahrens nach §§  4 ff. MgvG als 
auch hinsichtlich etwaiger Rechtsschutzverfahren mit einer Verlängerung des Planungsprozes
ses; Wegener, ZUR 2020, 195 (195 f., 200) sieht den wesentlichen Beschleunigungsansatz des 
MgvG in der „Abschaffung des verwaltungsgerichtlichen Rechtschutzes“; vgl. zu der mit den 
Maßnahmengesetzen erstrebten Beschleunigung nach dem Vorbild Dänemarks auch Siegert, 
UPR 2019, 468 ff.
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Maßnahmengesetz siehe auch Investitions
maßnahmengesetze

– Begriff 11 f., 259
– Maßnahmengesetze im Verkehrsbe

reich siehe Maßnahmengesetzvorberei
tungsgesetz
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Maßnahmengesetzvorbereitungsgesetz 1, 
9 f., 77, 167 ff., 170, 259, 265

Nationales Begleitgremium 203 f.
Normenhierarchie 25, 69, 85, 103, 149

Parlamentsvorbehalt 79, 83 f., 109, 173
Parzellenschärfe 29, 54, 126
phasenspezifischer Rechtsschutz 184
Planung
– Abwägungsgebot 5, 135, 180 ff., 201, 

256, 264
– Bauleitplanung 52 ff.
– Begriff 3 ff.
– Charakteristika 4 f., 35 ff., 44, 259 f.
– Einzelfallregelung, planerische 25 ff., 37, 

56, 65, 71 ff., 260 f.
– Fachplanung 60 ff.
– Finanzplanung 91 f.
– Gesamtplanung 45, 50, 52
– Gestaltungsfreiheit 5, 40, 42 f., 104, 259
– Haushaltsplanung 91 f.
– Koordinierungsfunktion 36 f., 49, 54
– Letztentscheidung, planerische 38 ff., 65, 

73 ff., 209 f., 261, 267
– Planbetroffene, mittelbar 118 ff.
– Planbetroffene, unmittelbar 112 ff.
– Planfeststellung 6, 8, 10, 63 ff., 75, 259
 –  atomrechtliche Planfeststellung 15, 66, 

211 f., 267
– Planung als Entscheidungsmodus 4, 92 f., 

262
– Planung für den Verteidigungsfall 91 f.
– Planung im Grundgesetz 91 f.
– Planungsbeschleunigung 7, 9 f., 98, 127, 

208
– Planungsermessen siehe Gestaltungs

freiheit, planerische
– Planungshoheit, kommunale 136, 252
– Planungsinitiative 91, 94 ff.
– Planungsprozess, gestufter 13, 42 f., 74, 

194
– Planungsrecht, abwägbares 43, 58 f., 261
– Planungsrecht, abwägungsfestes 40 ff., 

65, 74, 261
– Planungsträger 38 f.
– Planvorbereitung 38 f., 94 ff.
– Raumgestaltungsfunktion 36 f., 49, 51, 54

– Raumordnungsplanung 45 ff.
– Rechtsform 4, 23 ff., 46 ff., 53, 64, 259
 –  Akzessorietät von Rechtsform und 

Rechtsschutzform 145, 151, 156, 264
 –  Formenvielfalt 48, 92 f.
 –  Rechtsformfestlegung 25, 32, 46, 53, 

147
– Vielschichtigkeit 4, 92 f., 262
Primat der Sicherheit 68, 261
Projektplanfeststellungsgesetz 65, 75
Prozeduralisierung 133 ff., 181, 263, 266
Publizität des parlamentarischen Verfahrens  

163, 175, 266

Rationalität demokratischer Mehrheits
entscheidungen 101 ff., 175, 262

Raumordnungsplanung 45 ff.
– Grundsätze der Raumordnung 51 f.
– Landesplanung 46 ff., 70 f.
– raumordnerische Elemente des StandAG  

66 ff.
– Raumordnung des Gesamtstaats 67
– Raumordnungsplan durch Gesetz 47 f., 

261
– Raumordnungsverfahren 46, 61 f., 68
– Rechtsformen 46 ff.
– Sonderraumordnungsrecht 70, 261
– Standortplanung 67 f.
– Ziele der Raumordnung 49 ff.
Recht auf körperliche Unversehrtheit 118 ff., 

263
Rechtsdogmatik 29 ff., 44, 260
Rechtsschutzgarantie 138 ff., 184 f., 264, 

267
– Effektivität des Rechtsschutzes 141, 148, 

264
– Erfordernis triftiger Gründe 150 f., 184 f., 

264, 267
– Instanzenzug 142 f.
– Inzidentkontrolle 144 f., 169, 270
– leistungsrechtlicher Anspruch 141
– Lückenlosigkeit des Rechtsschutzes  

144 ff., 264
– Mindeststandards 141, 150
– öffentliche Gewalt 138 f.
– prinzipaler Rechtsschutz 144, 170
– Rechtsmittelklarheit 145 f.
– Rechtswegklarheit 145 f.
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– Verletzung subjektiver Rechte 140 f.
Rechtsschutz gegen Maßnahmengesetze im 

Verkehrsbereich 167 ff., 171 f., 265  
siehe auch Feststellungsklage, siehe auch 
Unterlassungsklage

Rechtsschutz im Standortauswahlverfahren  
220 ff.

– Anwendung des UmwRG 221 ff., 233 f., 
268

– Beschränkung des Aufhebungsanspruchs  
241, 257, 269

– Einschaltung des Gesetzgebers 245, 247, 
269

– Entscheidungsergänzung 237 ff., 242
– ergänzendes Verfahren 239 f., 242 f., 269
– Fehlerbehebung, behördliche 238, 240, 

269
– Kontrolldichte, abgestufte materielle 229, 

232 f., 268
– Kontrolle, verfahrensrechtliche 233 ff., 

268
– objektive Rechtmäßigkeitskontrolle 228, 

268
– privilegierte Kläger 225 f., 268
– Suspensiveffekt 243, 245, 247, 269
– Verfahrensfehler nach § 4 Abs. 1 UmwRG  

234 f.
– Verfassungsrechtsschutz 248 ff.
 –  abstrakte Normenkontrolle 248, 270
 –  kommunale Verfassungsbeschwerde  

252 f., 270
 –  konkrete Normenkontrolle 254 f., 270
 –  Kontrolldichte 256 f.
 –  Rechtssatzverfassungsbeschwerde  

248 ff., 270
   –  allgemeine Bedeutung 251, 270
   –  Beschwerdebefugnis 249 f., 270
   –  Subsidiarität 250 ff., 270
   –  Verhältnis zum Verwaltungsrechts

schutz 251, 257
 –  Urteilsverfassungsbeschwerde 253 f., 

270
Rechtstheorie 27 ff.
Regionalkonferenzen 205 f.
– Nachprüfungsrecht 205

Salzstock Gorleben siehe Gorleben
satzungsvertretendes Gesetz 117, 146 f.

Schutzpflicht, grundrechtliche 119 f.
Standortalternativenprüfung 66, 211 f.
Standortauswahlverfahren
– Auswahl des Endlagerstandortes 198 ff.
– Gesetzesvorbereitung 219 f., 267
– individuelle Öffentlichkeitsbeteiligung  

206 ff., 267
– Informationsplattform 203
– institutionalisierte Öffentlichkeits-

beteiligung 203 ff., 209, 267
– Konkurrenz der Beteiligungsformate 209
– Konkurrenz zur Legalplanung 210 f., 267
– Mitgestaltung des Verfahrens 203, 210
– Rückgriff auf das VwVfG 218 f., 268
– schlichthoheitliche Verwaltungstätigkeit  

214, 218
– Stellungnahmeverfahren mit Erörterungs

terminen 206 ff.
– übergeordneter Verfahrensrahmen 220, 

268
– Verwaltungsverfahren im engeren Sinne  

214 ff., 268
– Verwaltungsverfahren im weiteren Sinne  

212 ff., 268
– Zuständigkeitsverteilung 191 ff., 267
Standorte für die untertägige Erkun

dung 197 f.
Standort mit der bestmöglichen Sicherheit  

12, 65, 199, 232
Standortplanfeststellungsgesetz 75
Standortregionen für die übertägige 

Erkundung 195 ff., 217
Standortvergleich 189, 199 f.
Standortvorsorgeplanung 67 f., 261
Strategische Umweltprüfung 186, 196, 198
Stuttgart 21 208
Subsidiarität der Verfassungsbeschwerde  

144, 169, 250 ff.
Südumfahrung Stendal 2, 6, 8, 93 ff., 127, 

135 ff., 148, 150, 262 siehe auch 
Investitionsmaßnahmengesetze

Systemrelevanz 128, 263

Teilgebiete 21, 194 f., 220
– Fachkonferenz Teilgebiete 204, 235
TeilLegalplanung 74
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Umweltvereinigungen 152, 166, 171, 188, 
225, 265, 268

Umweltverfassungsbeschwerde 166, 171, 
265

Umweltverträglichkeitsprüfung 156, 161, 
186, 207

– gespaltene Umweltverträglichkeits
prüfung 187, 190

Unterlassungsklage 167 ff., 265
UVP-Richtlinie 156 ff., 186 ff.
– Ausnahmemöglichkeit, Art. 2 Abs. 5 

UVP-Richtlinie 157 ff., 187, 265, 267
 –  Auffassung der Europäischen Kommis

sion 163 f.
 –  grammatische Auslegung 160 ff.
 –  historische Auslegung 159, 162 f.
 –  systematische Auslegung 160 ff.
 –  teleologische Auslegung 163
 –  Vorgängerregelung 158, 164 f., 265
– originär unionsrechtliche Verpflichtung  

161, 265
– Rechtsschutzanforderungen 164 ff., 

188 ff., 265
– unmittelbare Anwendbarkeit 170
– UVP-Pflichtigkeit der Entscheidung über 

den Endlagerstandort 186 f., 267
– Verfahrensanforderungen 170, 189 f.

Verbandsklagebefugnis 165, 168, 188, 268
Verbot des Einzelfallgesetzes 108 ff., 177 ff., 

263, 266
– Allgemeinheit des Gesetzes 121 ff.
– Bestimmtheit des Personenkreises 122 ff., 

178
– Schutzrichtung 108 ff.
– Singularität der Entscheidung 111, 125, 

179 f., 266

– Skala zwischen Allgemeinheit und 
Einzelfall 124 ff., 178 f., 263

– Verhältnis zu Art. 14 Abs. 3 Satz 2 GG  
113 ff.

Verfahrensdimension der Grundrechte siehe 
grundrechtliche Rechtsschutz und 
Verfahrensgarantien

Verkehrsprojekte Deutsche Einheit siehe 
Investitionsmaßnahmengesetze

vertikale Kompetenzordnung siehe 
bundesstaatliche Ordnung

Vertragsverletzungsverfahren 164
Verwaltungsakt in Gesetzesform 8, 106 f., 

109
Verwaltungskompetenz für die Endlager

standortplanung 176 f., 266
Verwaltungskompetenz für eine Legal

planung 106 ff., 176, 263
Verwaltungsvorbehalt 82 ff., 109, 262
Verwerfungsmonopol 139, 144, 147, 167 ff., 

254
Vollziehungsgesetz 39, 88
Vorabentscheidung nach Art. 267 AEUV  

145, 168 f.
Vorbehalt des Gesetzes 79, 83 f., 173, 183, 

262, 266
Vorbescheid 43, 66, 72
Vorhabenträger siehe Bundesgesellschaft für 

Endlagerung
Vorrang des Gesetzes 84 ff., 262

weiße Landkarte 15, 21, 72, 194
Wesentlichkeitstheorie siehe Parlaments

vorbehalt
Willkürverbot 110, 125
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